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Stadtverordneten Sitzung
Halle 8 März

Am Vorſtandstiſche anweſend die Herren Geh Regierungsrath Profeſſor
Hr Dittenberger Kommerzienrath Bethcke Baumeiſter Schulze
und Geh Sanitätsrath Dr Hüllmann

Ein Schreiben der hieſigen Lehrerſchaft betr Bemeſſung der
Lehrergehälter auf Grund des neuen Lehrerbeſoldungsgeſetzes wird der
r e e als Material für die Beurtheilung der zu erwartenden
Vorlage zugeſchrieben Eine Eingabe des Herrn Kohnert Pächter des
Landguts Gimritz welcher das zum Gute gehörige Mühlenwerk als bau

riß bezeichnet und um einen Umbau bittet wird der Baukommiſſion zur
Vorberathung überwieſen Jn der Eingabe betont Herr Kohnert er als
Pächter aber auch die Stadtgemeinde würden Schaden erleiden wenn
nicht bald der Umbau in Angriff genommen werde

Nachdem ſodann das Protokoll der letzten Sitzung verleſen und ge
nehmigt war ſetzt die Verſammlung die Kapitel l bis X des Haushalts
planes für 1897 98 in Einnahme und Ausgabe ohne weſentliche Aenderungen
nach der Magiſtratsvorlage feſt Aus der ſehr eingehenden Erörterung
iſt hervorzuheben Als zu erwartende Dividende von 500000 Mk Aktien
der Halle Hettſtedier Eiſenbahn hat der Magiſtrat 20000 Mk
in Einnahme geſtellt Die Finanzkommiſſion ſchlägt vor nur 10000 Mk
einzuſtellen da die Bahn erſt ein halbes Jahr im Betriebe geweſen iſt
St V Friedrich beantragt 15000 Mk einzuſtellen weil der Betriebbereits Pfingſten v J eröfſnet wurde und ihm von zuſtändiger Seite

mitgetheilt ſei daß die Bahn eine Rentabilität von 4 bis 5 Prozent zu
erwarten habe St V Steckner führt aus als Mitglied des Auſſichts
raths der HalleHettſtedter Eiſenbahn könne er ſagen daß allerdings die
Entwickelung der Bahn eine recht günſtige und in der Zukunft thatſächlich
eine Dividende von 4 bis 5 Prozent zu erwarten ſei Für das vergangene
Jahr ſei aber für die Aktien Littr B welche für die Stadtgemeinde in Frage
kommen eine höhere Dividende als 3 bis 3 Prozent auf keinen Fall zu
erhoffen und das ſei gewiß immer noch ein recht gutes Ergebniß für das erſte
Betriebsjahr eines derartigen Unternehmens zumal der lukrative Güterverkehr
auf der Bahn erſt im September eröffnet wurde Bis zum Juli ſeien Bau
zinſen bezahlt ſo daß Dividende nur für Jahr zur Vertheilung gelange
Es ſei aber noch zu berückſichtigen daß es vorläufig an Erfahrungen
bezüglich der Höhe der Betriebskoſten fehlt Nach Redners Kenntniß der
Sachlage müſſe geſagt werden daß wiſſentlich eine zu hohe Summe ein
geſetzt werden würde wenn die Verſammlung dem Antrage Friedrich folge
Herr Bürgermeiſter v Holly bemerkt der Magiſtrat habe den Stand
punkt der Finanzkommiſſion als richtigeren anerkannt Herr Oberbürger
meiſter Staude St V Friedrich habe behauptet der ſtädtiſche Etat
werde auf Ueberſchüſſe zugeſchnitten Soweit darin gegen den Magiſtrat
ein Vorwurf liegen ſolle müſſe die Aeußerung zurückgewieſen werden
Der vorliegende Etat ſei nach den bisherigen ſoliden Traditionen der
ſtädtiſchen Behörden mit weiſer Sparſamkeit und Vorſicht aufgeſtellt
Sofern ſich Ueberſchüſſe herausſtellen ſollten ſo gingen dieſelben nicht
verloren ſondern ſie würden im nächſten Jahre mit dem ganzen Betrage
eingeſtellt uund kämen dann den Steuerzahlern in vollem Umfange zu
ute St V Bethcke bemerkt jeder Haushaltsplan müſſe die ſcharfePrüfung der Finanzkommiſſion und dann diejenige der Verſammlung

paſſiren Wenn St V Friedrich behauptet unſere Etats ſeien auf Ueber
ſchüſſe zugeſchnitten ſo könne ſich der Vorwurf deshalb nicht gegen den
Magiſtrat richten ſondern er treffe in letzter Linie die Stadtverordneten
Verſammlung ſelbſt Die Verſammlung beſchließt hierauf nach dem
Antrage der Finanzkommiſſion

Ein Antrag des St V Friedrich den Magiſtrat zu erſuchen mit
denjenigen Hypothekengläubigern welche für ihre Kapitalien von der
Stadt noch 4 Prozent Zinſen erhalten wegen einer Ermäßigung des
Zinsfußes auf 3 Prozent zu verhandeln und falls die Gläubiger die
Ermäßigung verweigern ſollten auf einen billigeren Zinsfuß bedacht zu
ſein wird angenommen obwohl mehrere Redner meinten daß die be
züglichen Verſuche des Magiſtrats wohl vergebliche ſein würden da
die in Frage kommenden Hypotheken nicht als pupillariſch ſichere gelten
können

Für die Anleihe von 1894 ſind an den Reichsinvalidenfvnds 4 Pro
zent Zinſen zu zahlen Dieſer Prozentſatz wurde allſeitig als zu hoch be
zeichnet Herr Bürgermeiſter v Holly theilt mit daß der Magiſtrat
bereits wiederholt verſucht hat einen billigeren Zinsfuß zu erlangen leider
vergeblich Er werde indeß die Sache im Auge behalten und wiederum
auf eine Ermäßigung dringen wenn die Hoffnung auf Erfolg in Folge
der ungünſtigen damaligen Anleihebedingungen auch nur gering erſcheine
St V Friedrich beantragt die Einnahme für den an die Firma Conrad
Tack K Co vermietheten Laden im Rathskellergebäude in Gemäßheit der
ſeit Vorlegung des Etats vollzogenen Erhöhung der Miethe einzuſetzen
Herr Stadtrath Weller Seit Fertigſtellung des Etats ſeien eine ganze
Menge ſtädtiſcher Objekte neu vermiethet theils hätten ſich die Miethen
erhöht theils aber auch ermäßigt Wenn nach dem Antrage Friedrich
verfahren werden ſolle dann könne nicht ein Objekt beliebig heraus
gegriffen werden es müßte vielmehr allgemein auf den neueſten Stand
zurückgegriffen werden da würde man aber niemals fertig mit dem Etat
weil fortgeſetzt neue Vermiethungen vorkommen Der Antrag Friedrich
wird hierauf abgelehnt Ein Antrag des St V Fölſche den von den
Miethern im Rathskellergebäude zu zahlenden Beitrag für die Central
heizung bei künftigen Vermiethungen zu erhöhen wird genehmigt

Die Einnahme an Baupolizeigebühren iſt mit 22500 Mk eingeſetzt
St V Friedrich beantragt den Betrag um 1000 Mk zu erhöhen Jm
Jahre 1895/96 gingen 23411,12 Mt ein in 1897/98 ſei aber wie aus
einem Artikel des General Anzeiger hervorgehe eine neue beträchtliche
Belebung der Bauthätigkeit zu erwarten ſo daß die Einſtellung eines
höheren Betrags gerechtfertigt erſcheine Herr Stadtrath Pütter tritt für
Beibehaltung der niedrigeren Summen ein Das Miniſterium dränge
auf eine Ermäßigung der Baupolizeigebühren Da nun in der nächſten
Zeit eine Umänderung der Baupolizeiverordnung bevorſtehe unſere Bau
polizeigebühren aber im Durchſchnitt ziemlich hohe ſeien ſo erſcheine es
wicht ausgeſchloſſen daß demnächſt ein erheblicher Ausfall bevorſteht Es
wird nach dem Antrage Friedrich beſchloſſen

Vom Magiſtrate wird die Errichtung von 6 neuen Polizeiſergeanten
beantragt Die St V Albrecht und Krüger beantragen Streichung
der Stellen da z B bei Volksverſammlungen ein gewiſſer Luxus mit
Beamtenkräften getrieben werde Herr Bürgermeiſter v Holly tritt für
die Bewilligung der geforderten Summe ein Seit 1891 habe ſich die
Stadt Halle um 18000 Seelen vermehrt eine Vermehrung der Polizei
mannſchaft ſei aber nicht eingetreten Es könne nicht verſchwiegen werden daß
demnächſt die Errichtung eines neuen Kommiſſariats bevorſteht da bei der
räumlichen Ausdehnung der Stadt die Kommiſſariate durch den neuen
Zuwachs ſo groß geworden ſeien daß die Vorſteher nicht mehr in der
Lage ſeien ihre Reviere ſo wie es nothwendig erſcheint zu überſehen
Die Beamtcnkräfte für das neu zu errichtende Kommiſſariat ſollten nach
und nach eingeſtellt werden und die jetzt beantragten ſechs neuen Stellen
ſeien im Grunde bereits für das VI Kommiſſariat beſtimmt

St V Friedrich hält bei der wachſenden Zunahme der Stadt auch
eine entſprechende Vermehrung der Polizeibeamten für unumgänglich Die
Errichtung eines neuen Kommiſſariats werde die Verſammlung aber be
ſonders beſchäftigen nach und nach könnten die für ein weiteres Kom
miſſariat erforderlichen Beamten nicht angeſtellt werden Somit handele
es ſich jetzt nur um eine Verſtärkung der Beamtenkräfte der beſtehenden
Kommiſſariate und da erſchienen vier neue Stellen ausreichend weil das
J Revier an räumlicher Ausdehnung nicht gewonnen habe Vom Staate
ſei den ſtädtiſchen Polizeiverwaltungen eine grotze Menge an Arbeit auf
fozialem und politiſchem Gebiete auferlegt Auch für die e
ſchaft müſſe die Polizei eine große Arbeitslaſt hinſichtlich der Vorbereitung
der Sachen geleiſtet werden Es erſcheine deshalb durchaus Joihwendia
und angebracht daß r en W gen ren Weiſe einen
entſprechenden Staatsbeitrag zu den Polizeikoſten zu erlangene Vor gern v 8 Uly weiſt wiederholt die Nothwendigkeit der
Errichtun von ſechs neuen Stellen nach So berechtigt auch der Wunſch
des St V Friedrich auf einen Staatszuſchuß zu i
erſcheine thatſächlich ſei eine große Arbeitslaſt von den ſtädtiſchen Po r
verwaliungen für den Staat zu leiſten ſo wenig beſtehe doch en
gemachten Erfahrungen Ausſicht auf Erlangung eines Siwatsbeitrage

Für die Ueberführmng von Leichen an anſteckenden ſrankheiten Ver
ſtorbener nach den Leichenhallen ſind von dem Magiſtrate wach trägu in
Gemäßheit des bekannten Beſchluſſes der Stadtverordnein Verſammlung
2000 Mk eingeſtellt Der Betraq wird bewilligt Jcdoch ſoll die unent

Mittwoch den

gaitive Ueberführung von Leichen in die Leichenhallen nur auf Antrag
er Hinterbliebenen erfolgen und die Angelegenheit ſoll durch Polizei

verordnung geregelt werden
Als Beitrag zu den Koſten der Provinzial Verwaltung ſind 157000 Mk

gegen das Vorſahr 150000 Mk eingeſtellt St V Friedrich ſpricht
großes Bedauern darüber aus daß die Provinziallaſten in einer ſolchen
rapiden Weiſe anſchwellen Herr Oberbürgermeiſter Staude habe ja
daſſelbe auch im Provinziallandtage ausgeſprochen und dabei betont daß
die Städte kaum noch im Stande ſein würden die Laſten zu tragen
wenn der Provinzialetat weiter ſo in die Höhe gehen ſollte Hierfür ge
bühre dem Herrn Oberbürgermeiſter Dank der Verſammlung Es müſſeaber auch von der Verſammlung einmal ernſthaft die Frage geprüft

werden ob das was von der Provinz gefordert wird auch alles un
bedingt nothwendig iſt Die Zuſtände in der Provinzial Jrrenanſtalt
Nietleben gäben Berechtigung zu ernſten Ausſtellungen Wenn in Niet
leben etwa 200 in unterhalb des Einlaufens der Fäkalien das Trink
waſſer für die Anſtaltsbewohner gefchöpft und der Stadt Halle dadurch
eine Epidemie auf den Hals gebracht ſei wenn ferner in derſelben Anſtalt
Unterſchlagungen vorgekommen und die Schuldigen mit einer geringeren
Strafe davongekommen ſeien weil ſie anführen konnten daß ſie niemals
kontrollirt wurden ſo ſeien dieſe Erſcheinungen kaum anders zu erklären
als daß es bei den Provinzial Anſtalten an der erforderlichen Aufſicht fehlt
und eine ſchärfere Kontrolle nothwendig iſt

Der Herr Vorſteher erkennt an daß die Bemerkungen des
St V Friedrich leider nicht unberechtigt ſeien Die Vertreter der Stadt
im Provinzial Landtage ſeien auch bemüht eine Beſſerung des Zu
ſtandes herbeizuführen Die Mehrheit des Provinzial Landtags ſei aber
ſo zuſfammengeſetzt daß es ſich bei Fragen wo es ſich um die vielfach
kollidirenden Jntereſſen der größeren Städte und des flachen Landes han
delt die Entſcheidung im Voraus feſtſtehe Der vom Magiſtrate gefor
derte Betrag müſſe aufgebracht und daher auch bewilligt werden Für
regelmäßige Almoſen und Pflegegelder für Erwachſene werden 120000 Mk
gegen 124000 Mk im Vorjahre gefordert Die St V Albrecht und
Krüger beantragen die Poſition um 4000 Mk zu erhöhen da die
ſtädtiſchen Armen nur in geringer unzureichender Weiſe unterſtützt würden
und es uicht angebracht erſcheine für ſolche Zwecke weniger als im vorigen

Jahre zu verwenden Herr Stadtrath Zernial und St V Kobert
führen demgegenüber aus daß thatſächlich ſowohl die ſtädtiſche Armen
unterſtützung wie auch die private Wohlthätigkeit in Halle eine ſo reich
liche iſt wie kaum in anderen Städten Die Armenkommiſſionen ſeien
bemüht die Gelder der Steuerzahler mit der erſorderlichen Sparſamkeit
zu verwenden aber auch alle berechtigten Anſprüche Unterſtützungsbedürf
tiger in zureichender Weiſe zu erfüllen Es würden wie St V Kobert
beiſpielsweiſe anführte an Arme Anweiſungen auf Naturalien verabfolgt
dieſe Anweiſungen würden aber vielfach verſchmäht weil es vielen Ar
men mehr auf baares Geld als wirkliche Unterſtützung ankomme Die
gegen das Vorjahr geringere Summe ſei gerechtfertigt nach dem bisherigen
thatſächlichen Bedarfe mit Rückſicht auf die beſſeren Arbeitsverhältniſſe
Der Antrag wird abgelehnt

Zur Unterſtützung ſog verſchämter Armen ſind 13000 Mk vorgeſehen
St V Krüger beantragt dieſe Summe auf den Titel für Almoſen zu
verweiſen Wer unterſtützungsbedürftig ſei möge Unterſtützung offen ver
langen verſchämte Arme brauche die Armenverwaltung nicht zu kennen
Der Antrag wird abgelehnt

Zuletzt wird noch gegen die Stimmen der beiden Sozialdemokraten
die Summe von 2000 Mk zur Jllumination der ſtädtiſchen Ge
bäude am 22 März aus Anlaß der Hundertjahrfeier bewilligt
Berichterſtatter St V Schmidt

Dentſajer Reichstag
187 Sitzung 1 Uhr Mittags

2 Berlin 8 März
Das Haus erledigt zunächſt eine Rechnungsſache und ſchreitet ſodann

zur Berathung des Etats des Reichstags
Die Budgetkommiſſion beantragt eine Reſolution in welcher die

verb Regierungen um einen Nachtragsetat für ein Präſidialgebäude
erſucht werden Ein Antrag v Levetzow Schmidt und Gen aus allen
Parteien des Hauſes will dagegen eine entſprechende Rate 300000 Mk
gleich in den vorliegenden Etat einſtellen Außerdem liegt hierzu eine
Reſolution Ancker vor betr Gewährung von Diäten an die Reichstags
abgeordneten

Abg Beckh fr Vp Es iſt bedauerlich daß im vorigen Jahre die
Reichstagsräume für die Amateurphotographen hergegeben wurden Jch
wünſche daß ſo etwas nicht wieder vorkommt

Abg Pichler Ctr Die etatsmäßige Anſtellung der Reichstags
ſtenographen muß in vermehrtem Umfange erſolgen

Abg Liebknecht Die Reichstagswahlſtatiſtik muß noch mehr ver
vollſtändigt und in größerer Vollſtändigkeit veröffentlicht werden

Zur Geſchäftsordnung erklärt
Abg Richter fr Vp Wir wünſchen daß unſer Antrag bei der

ſehr ſchwachen Beſetzung des Hauſes nicht jetzt ſondern erſt bei der dritten
Leſung des Etats bei vorausſichtlich ſtärkerer Beſetzung des Hauſes zur
Berathung gelangt zumal auch deshalb weil es ſich bei dem Antrage
Ancker um eine Verfaſſungsänderung handelt

Präſident v Buol Jch konſtatire demgemäß daß der Antrag Ancker
ür dieſe Leſung zurückgezogen worden iſt

Abg Lieber referirt über den Kommiſſionsbeſchluß betr Errichtung
eines Präſidialgebäudes

Abg v Stumm Die in dem Antrag Levetzow Schmidt geforderten
300000 Mk beantrage ich zu bewilligen für Grunderwerb und Projekt
bearbeitung des neuen Gebäudes aber nicht zugleich als erſte Baurate
wie das jener Antrag will Ehe gebaut wird muß dem Hauſe der Bau
plan vorgelegt werden

Abg Schmidt Elberfeld fr Vg Gerade die Bewilligung zugleich
als erſte Baurate iſt von der großen Mehrheit der Kommiſſion gewünſcht
worden

Abg v Levetzow konſ Jch empfehle dem Hauſe den Antrag des
Frhrn v Stumm
Abg Richter Jch ſtimme gleichfalls dem Verlangen des Herrn von
Stumm zu

Abg Hammacher nl Auch ich kann mich nur für das Amendement
v Stumm ausſprechen

Abg Spahn Ctr Jch bitte es bei dem Beſchluſſe der Kommiſſion
zu laſſen

Darauf wird der Antrag der Kommiſſion mit dem Amendewment
v Stumm angenommen der Etat des Reichstages iſt damit erledigt

Jn dritter Berathung wird die Vorlage betr Zwangsverſteigerung
und Verwaltung ſowie die Grundbuchordnung angenommen

Es folgen Petitionen
Auf Antrag Hammacher werden die Petitionen betr Gleichſtellung der

Telegraphiſten der Reichseiſenbahnen mit denen der Reichspoſtverwaltung
dem Reichskanzler zur Berückſichtigung überwieſen

Mittwoch 1 Uhr Antrag Schwerin Löwitz betr Zollkredite auf Ge
treide

Gerichts Zeitung
Strafkammer

K Halle 8 März
Schwere Folgen der Unbedachtſamkeit Faſt täglich kann

man die Wahrnehmung machen daß aus den geringſten Urſachen die
ſchwerwiegendſten Folgen entſtehen Folgen welche die Zukunft eines
Menſchen ruiniren und ein Familienleben bis in ſeine innerſten Tiefen
zerſtören können Die eklatanteſten Beiſpiele hierfür haben ſeit einiger
Zeit die Privatklagen geliefert welche in müßigem Weibergeſchwätz ihre
Urſachen hatten Aus ganz kleinlicher Veranlaſſung entſteht zwiſchen zwei
bisher befreundeten Familien Zwiſt das geſpannte Verhältniß findet in
einem hitzigen Wortwechſel ſeinen Ausdruck es werden Beleidigungen ent
gegengeſchleudert und wenn die Ruhe wieder hergeſtellt iſt geht s zum
Schiedsmann und die Parteien ſtehen ſich da von einer gütlichen

10 März 1897

Einigung nicht die Rede ſein kann in bitterſter Feindſchaft auf dem Gericht
gegenüber Die Erbitterung hat dann zuweilen einen derartigen Grad
erreicht daß nur um in dem Streite als Sieger hervorzugehen zu den
verwerflichſten Mitteln
zuſammengeſucht und bierbei wird gerade mit einer Gewiſſenloſigkeit vor

Anzeiger fur
mm

egangen die die meiſten nicht bedenken und wodurch ſie ſich ins
türzen Ein paar Worte der Zurede ſollen den Zeugen geneigt
Aber was liegt in dieſen wenigen bittend ausgeſprochenen Worten

ſich auch ſo ſchwache Charaktere welche der freundlichen Zuſprache Gehör
geben und dem lieben Nächſten den Gefallen thun Sie bezeugen unter

Seligkeit Die ſchwere Zuchthausſtrafe iſt nur eine geringe Sühne
das fluchwürdige Verbrechen des Meineids und der Verleitung dazu
Geſetz beſtraft abſichtlich dieſe Verbrechen ſo ſchwer mildernde Umſtände

iebt es dabei gar nicht
Eide brruht
erforſchen Jn dem heute verhandelten Falle wider die Arbeiterfrau Alwine

oben Geſagtes vorführen Jn demſelben Hauſe in welchem die Angeklagte
einen Viktualienkeller hat wohnt der Steuererheber welcher eines
Tages im Herbſt vor Js Veranlaſſung hatte über die Unſauberkeit der
ſelben Vorhaltungen zu machen wobei ihm einige beleidigende Worte ent
ſchlüpften Später ſah er mal zum Fenſter heraus als Frau G mit dem
Schloſſer Heinrich Hoyer vor ihrer Ladenthür ſtand Dabei machte ſie in
Bezug auf T die Bemerkungen Klapsmann dickes Sch Jnfolge
deſſen erhob T Widerklage in dem Termin und Hoyer wurde als
Zeuge vernommen weil er neben Frau G ſtehend und ſich mit ihr
unterhaltend die beleidigenden Ausdrücke gehört haben mußte H war
auch ſo vorſichtig und einſichtsvoll und gab der Wahrheit die Ehre Als
er vorher mit T zuſammengetroffen war erzählte er dieſem geſprächsweiſe
daß Frau G zu ihm geſagt hätte er ſolle bekunden nichts von den
Schimpfworten gehört zu haben da er nicht gut hören könne Der Be
amte erſtattete hiervon Anzeige bei der Staatsanwaltſchaft und die Folge
war daß Frau G ſich heute wegen unternommener Verleitung zum
Meineide zu verantworten hatte und zwar da die Verleitung keinen
Erfolg gehabt hat wegen des Verſuches zu dem Verbrechen Die An
geklagte führte die Behauptung des Zeugen Hoyer auf einen Racheakt
zurück weil ſie ihn wegen zu viel erhobener Zeugengebühren angezeigt
habe Es haben aber noch andere Zeugen gehört daß die Angeklagte zu
H geſagt er ſolle bezeugen nichts gehört zu haben Jn Folge deſſen
wurde ſie für überführt angeſehen und zu zwei Jahren Zuchthaus
ſowie 5 Jahren Ehrverluſt verurtheilt Das Gericht ſprach außerdem die
ſofortige Jnhaftnahme der Angeklagten aus Bei Abmeſſung der Strafe
welche über den Antrag der Staatsanwaltſchaft hinausging wurde in
Betracht gezogen die Frivolität mit welcher ſeit einiger Zeit bei Privat
klagen aus ganz geringfügiger Veranlaſſung Meineide geleiſtet und Ver
leitungen dazu unternommen werden

Sangerhäuser Aktien Maschinenfabrik und Eisengiesserei vorm Hornung u
Rahe Nach dem Geschäftsbericht pro 1895/26 hat die Giesserei im Ver
gangenen Jahre 23013 Altr Centner Guss gelieſert an Löhnen sind an 339
Arbeiter 261 196 Mk an Beamte für Gehälter 101376 Mk gerahlt während
Fabrikkrankenkasse Invaliditäts und Altersversicherung sowie Unfall
versicherung zusammen 7090 Alk erforderten die Stenern des Geschäfts be
trugen 27943 Ak Nach den normalen Abschreibungen von 50000 Mk blieb
ein Reingewinn für die hiesige Fabrik von 368 107 Mk Es wurde beschlossen
hiervon wiederum 22 Proc Dividende zu vertheilen Für das laufende
Jahr ist die Fabrik bis zum Herbst ausserordentlich stark beschäftigt Von
der Generalversammlung wurde die Erhöhung des Aktienkapitals um
300 000 k beschlossen und sollen 250000 Mk um Knrse von 280 Proc an
die Aktiſnäre vergeben werden und zwar derart dass 5000 Mk Aktien
Kapital zum Bezug einer neuen Aktie zu 1000 Mk zum Kurse von 280 Proc
berechtigen

ViehmänkteSchiaschtviehmarkt im städtischen Viehhofe zu Halie am 8 März 1897
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Zum Verkaufe I Qual II Qual III Qual 2standen 2 e 2 ver 25a p a v a d Kauft

58 Rinädoer u 58davon 13 Ochsen 33 30 S 27 133 Fürsen S S e S e 3 226 Kühe 29 S 26 23 S 2616 Bullen 31 S 28 S S 16 210 Kälber 40 S S S S S 1035 Hammel Schafe 25 S 35233 Schweine davon 7 2 7 85 48133 Landschweine 55 S 53 51 85 48Ungarische S S
Der Geschäftsgang war mittelmässig Goltz

2 o Bank Aktlen,Berliner Börse 7Berliner Handels Jes 9 156 00 b

vom Breauner r 6 116,00b260 Wechs Bank 102 608 März 1897 Darmstädter s 2 Bus
Deutsche Bank 10 195,50bzanno do Genossenschaftsb 6 121 006nknoten t Keandit 10 201,10b2

Englische Banknoten 20,405b2 r
Italienische n 76,85B Meininger Rypothe B 6 126 106Oesterreichische 100 Fl 170256 Mitteldeutsch Kreditb 6 11700b20
Russische 100 R 216,56b2 Fationsalb für Deutschl 8 14350b2
Schweizer I00 E 0606 Oesterreich Kredit i1i
Oeutsche Fonds und Staatspapiere r e e

r Reichsbank 31 157Deutsche Reichs Anl I0s so n e r 105
43 43 Stebsische Bank 125 75b25 4Preube 2 103806 Schaatff haus Bank V 7 147 00b262 e n Schlesischer Bank Ver 7 1268064 3 ios soo o 3 97 75bzStaats Schunldscheine 3 100,106

Hallesche Stadt Anl 3Landseh Centr Pfandbr 3 10090b2B
industrie und Bergwerks Aktien

Allgem Rlektr Geselldo do 393,25b2 m 13 254 25b26Anglo Kont Guano 75 10b26
Anhalter Kohlen 105,25b26Berliner Böhm Brauhb 11 245,75b26

Ausländische Fonds do Br Patzenhofer s 24000bz26e Dis HAdo 40 Schnltheiss 16 278
Buenos Ayr G A 2000 40 7ob2 do Rlektrizit W 13 252,75b2
Chinesische Anleihe 5 103,756 Bochumer Gussstaul 7 154,00b26
Italienische Rente 5 88 40h2 Cröllwitzer Papier 18 257,006Lissab St Anl 86 I II 4 67,00bz26 Dannenbanm 5 1I15 75b26
dMex Anl 1000 u 500 6 685,50bz7 Donnersmarckhütte s 1147,00b26
do do 1830 6 95 10h7 Dortmund Union St Pr 047 50b2 G
do St ERisenb Oblig 5 38 000 Filenourger Kattun o 81,606
Oesterr Gold Rente 4 1103,606 Eis a2nhütte Thale St Pr 2 118 75b26G

do Papier Rente Gelsenkirchen Bergw 7 1161 30bzdo Ssilber Rente 100,75 Gleuziger Zuckerfabrik 6 107,00b2 G
Port Staats Anl 88 89 36306 G eppiner Werke 4 97,006Röm St Aul II VIII 4 88 0006 Grosse Berl Pterdebahn 15 344 50b26
Rumän tund 5 101 406 Hallesche Maschinen 32 450,00b2äo amort 5 97 60b G Hamburger Packetfahrt 5 1121,75b2 Gdo do 1891 4 68700026 Harpener Bergbau i 6 170 ,50b2
Russ cons Anl 1880/851 4 102,50026 Hartmann Sächs D 8 187,25bz
do Gold Anl v 1894 3 98,70bz Heinrichshall sdo cons RKisenb Anl 4 Hibernia Shamrock 7 171,60b2o o serl 4 Hildebrand AMühlen I10 166,506Serbische Gold Pfäbr 5 87 Hörder Hütten Konv 0 14,006do Rente 1895 4 61,00 G do St Prior A o 45,00b2B

Ungar Goldrente 1000 4 103,60 Kaliwerke Aschersleb 5 146,00bzB
do do 500 4 103 60b2B Kette Dampfschitffahrt 75 10b26
do do 100 4 103,60b2B Körbisdortf Zuckerfabr 9 112 25b26
do E G A 89 1000 104,30bzB Lauehhammer konv 10 173,60b26
do do 100 4 104,30b2 B Laurahütte s 156,40bzLeipz Brauer Riebeck 10 1204 00b26

Leopoldshall chem Fb 86 75b26
Eſsonbahn Stamm Aktſen Massen Bergbau 2 1126,50d2

Norddenteeher Lioxd o lioecobr
Hortmund Gronan R 577 ſ161 7502 O Schles Eisenb Bed 9100b26
Lühbeck Büchen 6 161 50h2 do Kisen Industrie 2 124 75b26Mainz Ludwigshafen 5 lis2s5 ba Fhöniz B Akt Litt A 10 170 000
Marienburg Mlawka 2 87 25b2 eint bgest 10 174,75b26Ostpreuss Südbahn 3 75b2 uto Bergwerk 8 181 40bzItal Mitte lmeerbahn 5 9350b2 do do konv sPomm Alaschinen konv 0 106,60d2

Wechsoel Riebeck Montauwerke 10 188 00Be e t 171 00b aAmeterd Rott 100 FI s T Tos do ekerfabrik 173,50b2
Brüssel Antw 100 Fr 8 T 81 056
London l Lstrl s T 20,405b2 doParis 100 Fr 8 T 51 10bB Stassturt Chem vabrik 11 179,50b26
Wien 100 FI s T 170,25b2 Stettiner Cem Bredow 4 130205Schweiz 100 Fr s T 80,50b2 Stollberger Zink Akt 2 77 25 b

Sächs Thür Braunkonl 6 122 30 b
St Pr 6 etoodrs

Ital Plätze 100Lire 10 T 76,408 do do St Pr 7 14125b2
gegriffen wird Es werden alle möglichen Zeugen i

Petersburg 1008R 3M 215,95b2 Trust Aktien 13 182 206
Westeregeln Alkall 10 174,00b20Privat Diskont 2 Seitaer Mazohinen 20 ithorre

Geſetz nennt es unternommene Verleitung zum Meineide Leider finden

dem Eide etwas wovon ſie keine Ahnung haben verfallen der irdiſchen
Gerechtigkeit und kommen durch die erwachenden Gewiſſensbiſſe um r

Das

weil unſere geſammte Rechtſprechung auf dem
Nur mit Hilfe dieſes kann der Richter die volle Wahrheit

Grabaum von hier können wir den Leſern ein warnendes Beiſpiel für
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Se
Amtliche Fekannktmachungen

Bekanntmachung
4 Mit Bezugnahme auf die S 18 und 25 des Bauunfallverſicherungs Ge

jetzes vom 11 Juli 1887 in Verbindung mit Nr 2 Abſatz 2 des erſten Nachtrages
zum Nebenſtatut für die Verſicherungs Anſtalt der Magdeburgiſchen Baugewerks Berufs

genoſſenſchaft betreffend
die Prämienberechnung der zur Selbſtverſicherung herangezogenen
Baugewerbetreibenden ohne regelmäßige Lohnarbeiter

bringen wir zur öffentlichen Kenntniß daß der Auszug der Heberolle für das I bis IV
Quartal 1896 behufs Einſichtnahme während zweier Wochen vom Tage der Veröffent
lichung dieſer Bekanntmachung ab im Bureau für Arbeiter Verſicherung Rathskeller
Gebäude Schmeerſtr 1 1 Treppe rechts ausliegt

Die Abführung der pro I bis IV Quartal 1896 fälligen Beiträge iſt in der ge
dachten Zeit und an derſelben Stelle zu bewirken widrigenfalls die ſäumigen Zahlungs
pflichtigen zwangsweiſe Beitreibung zu gewärtigen haben

Halle a den 8 März 1897
Der Magiftrat

Staude

Bekannnkmnchung
wegen Ausreichung der Zinsſcheine Reihe l zu den Schuldverſchreibungen

der Preußiſchen conſolidirten 3 higen Staatsanuleihe von 1887 1888
Die Zinsſcheine Reihe II Nr 1 bis 20 zu den Schuldverſchreibungen der Preu

ßiſchen conſolidirten 3 igen Staatsanleihe von 1887 1888 über die Zinſen für die
Zeit vom 1 April 1897 bis 31 März 1907 nebſt den Anweiſungen zur Abhebung der
folgenden Reihe werden vom 1 März 1897 ab von der Kontrolle der Staatspapiere
hierſelbſt Oranienſtraße 92/94 unten links Vormittags von 9 bis 1 Uhr mit Ausnahme
der Sonn und Feſttage und der letzten drei Geſchäftstage jedes Monats ausgereicht
werden

Die Zinsſcheine können bei der Kontrolle ſelbſt in Empfang genommen oder
durch die Regierungs Hauptkaſſen ſowie in Frankfurt a M durch die Kreiskaſſe be
zogen werden Wer die Empfangnahme bei der Kontrolle ſelbſt wünſcht hat derſelben
perſönlich oder durch einen Beauftragten die zur Abhebung der neuen Reihe berechtigen
den Ziusſcheinanweiſungen mit einem Verzeichniſſe zu übergeben zu welchem Formulare
ebenda und in Hamburg bei dem Kaiſerlichen Poſtamte Nr 1 unentgeltlich zu haben
ſind Genügt dem Einreicher eine nummerirte Marke als Empfangsbeſcheinigung ſo
iſt das Verzeichniß einfach wünſcht er eine ausdrückliche Beſcheinigung ſo iſt es doppelt
vorzulegen Jm letzteren Falle erhalten die Einreicher das eine Exemplar mit einer
Empfangsbeſcheinigung verſehen ſofort zurück Die Marke oder Empfangsbeſcheinigung
iſt bei der Ausreichung der neuen Zinsſcheine zurückzugeben

Jn Schriftwechſel kann die Kontrolle der Staatspapiere ſich mit den
Jnuhabern der Zinsſcheinanweiſnugen nicht einlaſſen

Wer die Zinsſcheine durch eine der oben genannten Provinzialkaſſen beziehen will
hat derſelben die Anweiſungen mit einem doppelten Verzeichniſſe einzureichen Das eine
Verzeichniß wird mit einer Empfangsbeſcheinigung verſehen ſogleich zurückgegeben und
iſt bei Aushändigung der Zinsſcheine wieder abzuliefern Formulare zu dieſen Verzeich
niſſen ſind bei den gedachten Provinzialkaſſen und den von den Königlichen Regierungen
in den Amtsblättern zu bezeichnenden ſonſtigen Kaſſen unentgeltlich zu haben

Der Einreichung der Schuldverſchreibungen bedarf es zur Erlangung der neuen
n nur dann wenn die Zinsſcheinanweiſungen abhanden gekommen ſind in

ieſem Falle ſind die Schuldverſchreibungen an die Kontrolle der Staatspapiere oder an
eine der genannten Provinzialkaſſen mittels beſonderer Eingabe einzureichen

Berlin den 17 Februar 1897
Hauptverwaltung der Staatsſchulden

von Hoffmann
Bekanntmachung

Jm ſtädtiſchen Hausgrundſtücke Kanzkeigaſſe 4 ſoll die z Z an den Handels
nann Albert May vermiethete im erſten Obergeſchoß belegene aus 1 Stube 2 Kam
mern und Küche beſtehende 280ohnung vom 1 April d J ab unter den im Termin
hekannt zu machenden Bedingungen anderweit vermiethet werden

Es iſt hierzu Termin auf
h Sonnabend den 13 März d Vormittags 10 Ahrmm 5Stadtſekretariat Rathhaus Zimmer Nr 30 angeſetzt zu welchem Reflek

kanten hiermit eingeladen werden
Halle a den 5 März 1897

Der Magiſtrat

g StaudeBekanntmachung
Die Auction des ſtädtiſchen Leihamts welche im Monat März 1897 im

Auctionszimmer des Leihamtes abgehalten werden wird beginnt
Donnerstag den 11 März

and wird vorausſichtlich 5 Tage in Anſpruch nehmen Es kommen an jedem Tage
Taſchenuhren aller Art ſonſtige Gold und Silber Gegenſtände wie Ketten Ringe
Löffel u ſ w ferner Betten Leib und Bettwäſche Schuhwerk neue und getragene
Kleidungsſtücke zum Verkauf

Halle a den 5 März 1897
Das Leihamt der Stadt Halle a S

Bekanntmachung
Bei der ſtädtiſchen Sparkaſſe ſind Gelder auf mündelſichere Hhpotheken in

allen Beträgen zu jeder Zeit auszuleihen Näheres iſt in der Kaſſe zu erfragen
Das Direktorium der Mradtiſchen Sparkaſſe

Elze

Bekanntmachung
Der Sprechverkehr zwiſchen den Orten Halle Saale Ammendorf Radewell

und Frotha Cröllwitz einerſeits und Hannover andererſeits iſt vom 10 März ab
zugelaſſen Die Gebühr für ein Geſpräch bis zur Dauer von drei Minuten beträgt 1 M

Halle Saale 7 März 1897
Der Kaiſerliche Ober Poſtdirektor

Wehlack

0 eolizei Verordnunng
die polizeiliche An und Abmeldung der Einwohner in der Gemeinde

Giebichenſtein betreffend
Auf Grund der S 6 und 15 des Geſetzes über die PolizeiVerwaltung vom

11 März 1850 und des S 62 der neu redigirten Kreisordnung vom 19 März 1881
wird unter Zuſtimmung der Gemeindevertretung und mit Genehmigung des Herrn Re
gierungs Präſidenten für den Umfang des Gemeindebezirks Giebichenſtein folgende

Polizei Verordnung erlaſſen

I Meldungen der Zu Ab und Amzüge
8 1 Gegenſtand der Meldung

Zu melden iſt 1 Jeder Zuzug von außerhalb nach dem Gemeindebezirk Gie
bichenſtein gleichviel ob derſelbe zum Zwecke der Wohnſitznahme oder behufs dauernden
oder vorübergehenden Aufenthalts z B zum Beſuch oder zur Benutzung einer Heilan
Kalt erfolgt

2 jeder Fortzug nach außerhalb
3 jeder Umzug innerhalb des Gemeindebezirks Wohnungsveränderung und

zwar auch dann wenn der Zu oder Umziehende die Wohnung bereits wieder inner
halb der wöchentlichen Meldefriſt des F 3 wechſelt

S 2 Bezeichnung des Meldepflichtigen
um Melden verpflichtet iſt 1 Der Grundſtücksbeſitzer hinſichtlich ſeiner ſelbſt

nd derjenigen Perſonen welchen er auf ſeinem Grundſtücke Räume zum Wohnen ver
miethet oder ſonſt überlaſſen hat einſchließlich der mit dem Familienhaupt zugleich zu
oder abziehenden Ehefrau und Kinder9 der Jnhaber einer Wohnung hinſichtlich derjenigen Perſonen welchen er neben

den bereits nach S 1 Gemeldeten in ſeiner Wohnung Obdach Wohnung Nachtquartier
ewährt alſo namentlich hinſichtlich ſeiner ſonſtigen Familienangehörigen Dienſtboten
eſellen Lehrburſchen Schlafleute Aftermiether und der ſich bei ihm zum Beſuch auf

haltenden Perſonen
Jn Kranken Siechen Verſorgungs und ähnlichen Anſtalten iſt der Anſtalts

Vorſteher für die Meldung verantwortlich Derſelbe kann jedoch die ſirafrechtliche Ver
antwortung für die Erfüllung der Meldepflicht auf eine ſonſtige mit der Beaufſichtigung
der Grundſtücksinſaſſen betraute Perſon dadurch übertragen daß er dieſe Abſicht der
PolizeiBehörde ſchriftlich erklärt und zugleich eine Einverſtändnißerklärung der betreffen
den Perſon einreicht Letzteres gilt auch für die außerhalb wohnenden hier Grund

unter rerDauert

Am

5 3 23 n 7 4

W

h ſ

8 5

4 Form und Juhalt der Meldung

für die ſtatt 4Beſondere Vor riften für
Jede von auswärts zuziehende Perſon iſt verpflichtet auf

amtes ſich perſönlich zu geſtellen und unter Vorlegung des Abmeldeſcheines des letzten
Aufenthaltsortes die weiter erforderliche
ſönlichen Verhältniſſe zu geben

Wer dagegen zum Zwecke des Umzuges ſeinen
aufgeben will iſt unbeſchadet der in den vorigen
pflicht perſönlich unter Vorlegun
bei dem Meldeamte eine der Vorſchrift des S 4 entſprechende Abmeldun
welche ihm abgeſtempelt zurückgegeben wird und zur Legitimation bei der
neuen Wohnortes zu dienen hat

Auskunft ü

abte Meldun

des Steuerzettels ver

amm

8 6 Befreiung von der Meldefriſt

Kenntniß vorgelegt werden

buches welches paginirt und polizeilich ab
verantwortlich daß in daſſelbe alle Lo

III

logiren

e

zu e
adung des Melde

aufzubewahren

u und A

8

Aktive Militärperſonen unterliegen den Beſtimmungen dieſer Verordnung hin
ſichtlich ihrer eigenen Perſon nicht
II Meldungen von Perſonen welche in Gaſthöfen oder Herbergen

i

8
Alle An und Abmeldungen müſſen mittelſt zwei gleichlautender Exemplare in

leſerlicher Schrift unter Benutzung der nachſtehend vorgeſchriebenen gedruckten Formulare
ſowie unter vollſtändiger und deutlicher Ausfüllung ſ
ſtattet werden und zwar die Anmeldungen auf weißem und die Abmeldnngen
auf grünem Papier

Jede zu meldende Perſon muß auf einem beſonderen Blatte gemeldet werden
Nur bei Meldungen welche ſich auf ein Familienhaupt beziehen können die Ehefrauund Kinder deſſelben auf einem und demſelben Blatte gemeldet werden

Meldungen welche den vorſtehenden Beſtimmungen nicht voll entſprechen gelten
als nicht erſtattet

Das eine Exemplar der Meldung verbleibt im Meldeamt das andere dagegen
wird mit dem Tagesſtempel verſehen zurückgegeben und iſt von dem Meldepflichtigen
3 Monate lang als Bela

tlicher Rubriken derſelben er

er ſeine und ſeiner Angehörigen per

ewöhnlichen Aufenthaltsort hier
aragraphen beſtimmten Meldedenden vor ſeinem Abzug

vorzulege
ehörde ſeines

n

8 7 Sämmtliche Gaſt und Herbergswirthe ſind zur Führung eines Fremden
ſtempelt ſein muß verpflichtet und dafürirgäſte ohne Rückſicht darauf ob dieſelben von

auswärts oder aus der Gemeinde Giebichenſtein kommen ſofort nach deren Aufnahme
aller Rubriken eingetragen werden

er Aufenthalt eines Logirgaſtes länger als eine Woche ſo
der Betreffende auch noch gemäß der vorſtehend für Zugänge gegebenen

orſchriften anzumelden Die Fremdenbücher müſſen nach Eintragung der vor

Gemeinſame Veſtimmungen
S 8 Verpflichtung zu wahrheitsgetreuen Angaben

bezeichneten Perſonen an jedem Tage Vormittags von 12 Uhr dem Meldeamt zur
Auch ſind die Bücher auf Erfordern jedem hieſigen Polizei

beamten zur Einſicht vorzulegen und nach Abſchluß noch zwei Jahre aufzubewahren
Soweit es ſich jedoch um Reiſende handelt welche den Gaſt und Herbergswirthen

von der Polizeibehörde zur ſofortigen Meldung bezeichnet ſind hat letztere unmittelbar
nach der Aufnahme der betreffenden Perſon mündlich oder ſchriftlich bei der im vorigen
Abſatz genannten Stelle zu erfolgen

Für die Beobachtung der Vorſchriften dieſes Weg iſt ſoweit nicht S 151
der Reichs Gewerbe Ordnung in Frage kommt der betr Ga
antwortlich

t oder Herbergswirth ver

Jeder in Bezug auf deſſen Perſon oder Angehörige nach Vorſchrift dieſer Polizei
Verordnung eine Meldung erſtattet werden muß iſt gehalten dem zu der Meldung Ver
pflichteten alle zur Erfüllung dieſer Verpflichtung erforderlichen Angaben wahrheitsgetreu
zu machen Ebenſo macht ſich der Meldepflichtige ſelbſt ſtrafbar wenn derſelbe wiſſent

ten

Polizeiliche Abmeldung
18 iſt von Giebichenſtein Saalkreis bisherigen Wohn

ort vorübergehenden Aufenthaltsort
Datum des Umzugs

lich unwahre oder falſche Angabe in die Meldung aufnimmt
S 9 Strafbeſtimmungen

Uebertretungen dieſer Verordnung werden mit Geldſtrafe bis 9 Mark im Un
vermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft geahndet
Meldung oder Derjenige deſſen Perſon oder Angehörige die Meldung
Meldenden gegenüber wiſſentlich unrichtige Angaben gemacht 8 hat tritt Geldſtrafe
nicht unter 3 ein

S 10 Vorſtehende Verordnung tritt mit dem 1 April 1897 in Kraft
Giebichenſtein den 23 September 1896

Der Amtsvorſteher
Rudloff

Wenn jedoch der Meldende ine
betrifft dem

Muſter 1

R I
R II

Das Nichtzutreffende iſt zu ſtreichen

Giebichenſtein den 18
Datum der Abgabe der Meldung

Name und Stand des Meldenden

aus Straße Nr
u e e künftigen Wohnort u Straße Nr nachſtehend

verzeichnete Perſon verzogen

c w X e
Familien und alle S S Z dieVornamen der Ruf S a S S S Kindername iſt zu unter S s Stand 2 z e Sſtreichen Bei Frauen S Geburts z 5 Sauch der Familien S Z S oder S aname den ſie bei ihrer S d S eGeburt oder in etwa Gewerbe 2 e l Sz D S

rüben hen ded m a

en S O SS Tag Monat Jahr S 37 S a
1 2 3 4 5 6 718 9 10 111

Giebichenſtein den 18
Datum der Abgabe der Meldung

Name und Stand des Meldenden

Muſter 2

Polizeiliche Anmeldung r
Am ten 18 iſt nachſtehend verzeichnete Perſon verzogen

Datum des Umzugs

von Straße Nrnach Straße NrBeim Anzuge von auswärts iſt der bisherige Wohnort anzugeben

a S 2 S 2Familien und alle S S z Ob die S
Vornamen der Ruf S S Kinder S sname iſt zu unter S S Stand 2 S 2 bſtreichen Bei Frauen S S S oder Geburts zr O S oder c Sauch der Familien z S a S zaname den ſie bei ihrer S Ge s S S t 5 SGeburt oder in etwa l werbe 2232 22 5173
früheren Ehen ge S z aührt haben S S 2führt h S Tag Monat Jahr 5 6 S e

1 2 3 4 5 s 718 10 11

ſtücke beſitzenden Perſonen
s 3 Ort und Zeit der Meldnung

Die Meldung muß binnen einer Woche nach dem Eintritt des des Ab
zugs oder der Wohnungsveränderung und zwar Vormittags von 8

Amtshaus erſtattet werden
ühr im Melde

z x e
t

Bekanntmachung
u Grünungen geborene Keſſelſchmied Auguſt

Kirmes deſſen Aufenthalt unbekannt iſt ſorgt nicht für ſeine Familie ſodaß dieſelbe
aus öffentlichen Mitteln unterſtützt werden muß

Der am 22 September 1863

Wir bitten um Mittheilung ſeines Aufenthaltsortes
Halle a den 7 Januar 1897

Die Armen Direktion
Zernial

re 53 3 en eet eeenee e

75 s83 gee 2z

S z

vortrefflich wirkend bei Krankheiten
des Magens ſind ein

S Unentbehrliches
altbekanntes

Haus u Volksmittelbei Appetitloſigkeit Schwäche des
Magens übelriechendem Athem
Blähung ſaurem KolikSodbrennen übermäßiger Schleim
produrtion Gelbſucht Ekel und
Erbrechen Magenkrampf Hart
leibigkeit oder Verſtopfung

Auch bei Fapſſ mer falls er
vom Magen herrührt Ueberladen
des Magens mit Speiſen und Ge
tränken Würmer Leber und
Ha rr Nhl keinen als heiltraftiges

ittel erprobt
Bei genannten Krankheiten haben

ſich die Mariazeller Magen
Tropfen C vielen Jahren auf
das Beſte bewährt was Hunderte
von Zeugniſſen beſtätigen

che ſammt Gebrauchsanweiſung

80 Pf Doppelflaſche Mk 40
Central Verſand durch Apotheker
Carl Bracky Apotheke zum
König von Ungarn Wien 1

Fleiſchmarkt vormals Apotheke zum
e Kremſier Mähren

Man bittet die Schutzmarke
und Unterſchrift zu beachten

Die Mariazeller MagenTropfen ſind echt zu haben in
Halle in den Apotheken Kronenapoth
am Ranniſchen Platz HBrehna Apoth
C Hoffmann Pinther Querfurt in
der Apotheke Teicha Apoth Dr C
Wolff Schkeuditz Apoth L Hoffmann
Schkölen Apoth H Wicke Gröbtig
Apoth C Günther

Vorſchrift Alos 15,00 Zimmtrinde
Corianderſamen Fenchelſamen Anisſamen n
Myrrha Sandelholz Calmuswurzel Zitt
werwurzel Entianwurzel Rhabarbara
von jedem 1,75 Weingeiſt 609 750,00

Alle dieſe Spezies werden grob zerklei
nert und 8 Tage hindurch in 750 Gramm
509igem Weingeiſt bei öfterem Umrühren
digerirt ausgelaugt und ſodann filtrirt

Lieferant
ſämmtlicher ConſumVereine

von Halle u Umgeg
Allgemein Consum Verein
Bürger Consum
Giebicheuſtein Conſum Perrin
Hausgenoſſeuſch Loest s Hof
Kröllwißer Conſum Herrin

Trothaer Consum Verein
Lettiner Consum Verein
Dölauer Consum Verein
Wettiner Consum Verein
AmmendorferCons Verein
Nietlebener Cons Verein
Wanslebener Cons Verein

Verkauf
gegen Conſum Marken

H Elkan s
Wanreuhaus

Halle a Leipzigerſtr 99
Herren Damen u Kinder

CGonfection
Manufaktur Leinen u

Baumwollwaaren
Schuhwaaren

Billige Preise Reelle Bedienung

Hochſtämmige Roſen Primawaare 100 St
70 80 Hochſt Stachelbeeren Prima
waare 100 St 70 90 Pfirſiche extra
ſtark 100 St 70 100 Zierſträucher in
den feinſten Sorten ſtark 100 St 18 bis
30 Brombeeren amerikaniſche 100 St
20 A6 Weinreben 100 St 40 Tannen
und andere Coniferen c billigſt
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